
Finanzielles

Die Unterstützungs-Leistungen werden von Ihrem behandelnden Arzt 
verschrieben und von der Krankenkasse finanziert. Sollte Ihnen die Zusage 
Ihrer Krankenkasse noch nicht vorliegen, übernehmen zunächst Sie die 
Kosten. Wir erheben einen Stundensatz von 25,00 EUR zzgl. einer 
Fahrtkostenpauschale in Höhe von 7,-- EUR pro Einsatz. Bei Bewilligung 
durch die Krankenkasse wird Ihnen der im Voraus gezahlte Betrag vom 
Bündnis erstattet. 

Ha.n.n.A. unterstützt Sie – unterstützen Sie das Braunschweiger 
Bündnis für Familie!

Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen – 
entweder durch Spenden oder durch eine Mitgliedschaft. Vielleicht machen 
Sie auch Ihren Arbeitgeber auf uns aufmerksam. Wir entwickeln gern mit 
ihm gemeinsam Projekte zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Jährlicher Mitgliedsbeitrag für das 

Lokale Bündnis für Familie Braunschweig e.V.:
ab   48€ Privatpersonen
ab 120€ Firmen/Institutionen

IBAN:      DE72 2505 0000 0199 8875 71
BIC:        NOLADE2HXXX

Wir freuen uns über einen freiwillig höheren Mitgliedsbeitrag. Bitte kontaktieren 
Sie uns wegen eines Mitgliedsantrags.

Träger von Ha.n.n.A. ist der Verein „Lokales Bündnis für Familie 
Braunschweig e.V.“
Der im September 2007 gegründete gemeinnützige Verein hat sich zum Ziel
gesetzt, das Lebensumfeld für Familien in Braunschweig positiv zu fördern.

Benötigen Sie weitere Infos oder wollen Sie uns vorab kennenlernen? 

Lokales Bündnis für Familie Braunschweig e.V.
Im Gebäude der AOK, 1. OG Raum 120
Am Fallersleber Tore 3-4
38100 Braunschweig
Tel.: 0531 389 69 98 (montags von 10.00 – 13.00 Uhr)
E-Mail: info@bsbff.de                    https://www.bsbff.de

Informationen und
Nutzungsbedingungen für

Ha•n•n•A
Haushaltshilfe nach notwendiger

aerztlicher Verordnung

Unsere Nummer für Ihre Betreuung

0178 1956 291

mailto:info@bsbff.de


Wann ist Ha.n.n.A. für Sie da?

Sie müssen ins Krankenhaus, erkranken langfristig oder können Ihren 
Haushalt nach einem Krankenhausaufenthalt nicht weiterführen. Dazu 
betreuen Sie in Ihrem Haushalt mindestens ein Kind, das sein 12. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat oder durch eine Behinderung auf Hilfe 
angewiesen ist. Unter Umständen kann Ihnen die Krankenkasse den 
Haushaltshilfeeinsatz auch in anderen Fällen gewährleisten. Fragen Sie 
nach! 

Ablauf des Hauhaltshilfeeinsatzes

Sie stellen den Antrag bei der Krankenkasse, der an uns weitergeleitet wird.
Im Antrag setzen Sie das Braunschweiger Bündnis für Familie als 
Leistungserbringer ein. Wenn die Krankenkasse den Einsatz genehmigt hat,
rufen wir Sie zurück und sprechen die Details mit Ihnen ab. 

Einsatzkräfte

Unsere Einsatzkräfte sind Mütter, Rentnerinnen und Frauen, die sich 
sozial engagieren möchten. Vor allem aber haben sie Erfahrung in der 
Haushaltsführung und Freude am Umgang mit Kindern. 

Die Eignung der Einsatzkräfte wird von uns in einem ausführlichen 
Vorgespräch und anhand eines qualifizierten Führungszeugnisses 
überprüft. 

Außerdem besuchen unsere Einsatzkräfte Fortbildungen, z. B.:
- Kurz-Lehrgang positive Erziehungsmethoden
- Säuglingspflege
- Erste Hilfe Kurs

Diese und ähnliche Lehrgänge werden von uns ein- bis zwei mal pro 
Jahr angeboten. Daher kann es sein, dass manche Frauen einen dieser 
Kurse zum Zeitpunkt eines Einsatzes noch nicht absolvieren konnten.

Aufgaben der Einsatzkräfte

Alle Dienstleistungen zur Weiterführung eines Haushaltes:
Einkaufen, kochen, waschen, bügeln, saugen und wischen sowie die 
Aufsicht, Betreuung und Versorgung der Kinder.

Außergewöhnliche Arbeiten wie z. B. Fensterputzen und Gartenarbeiten 
gehören nicht zu den Aufgaben.

Rechtliches

Die Einsatzkräfte sind bei uns angestellt und somit über die Öffentliche 
Versicherung Braunschweig haftpflichtversichert und über die 
Verwaltungsberufsgenossenschaft unfallversichert. Für den Fall, dass 
die Betreuungskraft Ihrem Kind Medikamente verabreichen soll, ist eine 
Vollmacht auszustellen. Beim Transport Ihrer Kinder im PKW muss eine 
von uns vorbereitete Einverständniserklärung ausgefüllt werden.




